
West Anlage 5c

Sozialzuschlag für Arbeiter
(Monatsbeträge in Euro)

Gültig ab 1. Mai 2004

Als Sozialzuschlag erhält der vollbeschäftigte *) Arbeiter

bei 1 Kind bei 2 Kindern bei 3 Kindern bei 4 Kindern bei 5 Kindern bei 6 Kindern
90,57 181,14 271,71 362,28 452,85 543,42

Bei mehr als sechs Kindern erhöht sich der Sozialzuschlag für jedes weitere zu berück-
sichtigende Kind um 90,57 Euro.

Der Sozialzuschlag erhöht sich für Arbeiter

mit Entlohnung nach für das erste zu berück- für jedes weitere zu berück-
den Lohngruppen sichtigende Kind um sichtigende Kind um

1, 1 a und 2 5,11 Euro 25,56 Euro
2 a, 3 und 3 a 5,11 Euro 20,45 Euro
4 5,11 Euro 15,34 Euro

Dies gilt nicht für Kinder, für die das Kindergeld aufgrund über-  oder zwischenstaatlicher
Rechtsvorschriften abweichend von § 66  EStG bzw.  § 6  BKGG bemessen wird;  für die
Anwendung des §  5 Abs. 2  Unterabs. 1 des Vergütungstarifvertrages Nr. 35 zum  BAT
sind diese Kinder bei der Feststellung der Zahl der zu berücksichtigenden Kinder nicht mit-
zuzählen.

Der Arbeiter, der in den Fällen des § 9 Abs. 2 MTArb, des § 2 Abs. 6 und des § 3 des Ta-
rifvertrages über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum MTArb  für den vollen Ka-
lendermonat

a) den Monatstabellenlohn einer höheren Lohngruppe erhält oder

b) durch die Summe des Monatstabellenlohnes  und einer dieser Zulagen den Betrag des 
    Monatstabellenlohnes einer höheren Lohngruppe in seiner Lohnstufe erreicht,

wird für die Anwendung des Satzes 2 der höheren Lohngruppe zugeordnet.

*) Arbeiter mit einer arbeitsvertraglich vereinbarten, von § 15 Abs. 1 MTArb abweichenden durchschnittlichen 

    regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit und Arbeiter, deren Lohnanspruch nicht für einen vollen Kalender-

   monat besteht, erhalten nach § 41 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 30 Abs. 2 und 3 MTArb den Sozial-

    zuschlag anteilig.
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